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Botschaft des Bundespräsidenten
an die Schweizer im Ausland zum 1. August 1963

Liebe Landsleute,

Der 1 August gibt uns dieses Jahr ganz besonders Anlass.

uns auf die Grundlagen unseres Staatswesens zu besinnen und

über seine Stellung in der Welt nachzudenken, die oft
unzeitgemäss ersceinen mag. Wir müssen uns noch mehr als in
der Vergangenheit anstrengen, das von den Vorfahren Ererbte

Zu bewahren und gleichzeitig mit dem, und Weitergabe all dessen,

was unsere Eigenart ausmacht und uns erst die Schweiz zu unserer

Heimat werden lasst, ist unsere witchigate Aufgobe. Sie darf
uns indessen nicht hindern, mit der Umwelt solidarisch zu sein

und mit ihr zusammenzuwirken.

Die Shweiz ist ein Kleinstaat, der seine Existenz nur durch

die unerschütterliche Hochhaltung und Verteidigung von Recht

und Freiheit rechtfertigen und behaupten kann. Unsere Heimat

mus dabei nicht nur auf die Inlandschweizer, sondern in ganz
besonderem Ausmass auch auf die Auslandschweizer zaehlen

koetnnen. Ihr, liebe, Landsleute im Ausland, seid aufgerufen
durch Eure Einstellung und Eure Arbeit dort, wo Ihr Euch

aufhaltet, die Schweiz und ihre Ideale zu vertreten. Die

Schweirfgkeiten, denen Ihr tagtäglich begegnet, sind zahlreich.

Dadurch, das Ihr sie mit Mut und Tatkraft überwindet, beweist

Ihr Euer Schweizertum. Die Heimat ist stolz auf Euch und

dankt Euch fiir Eure Treue.

An diesem Gedenktag übermittle ich Euch im Namen des

Bundesrates und des ganzen Schweizervolkes den Gruss der

fernen Heimat und wünsche Euch und Euren Familien Gtiick

und Erfolg.
— SPIIHLER
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